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§22

Verbindlichkeit des Befehls; Irrtum
(1) In den Fällen der §§ 19 bis 21 handelt der 

Untergebene nicht rechtswidrig, wenn der Befehl 
nicht verbindlich ist, insbesondere wenn er nicht zu 
dienstlichen Zwecken erteilt ist oder die Menschen
würde verletzt oder wenn durch das Befolgen ein 
Verbrechen oder Vergehen begangen würde. Dies gilt 
auch, wenn der Untergebene irrig annimmt, der Be
fehl sei verbindlich.

(2) Befolgt ein Untergebener einen Befehl nicht, 
weil er irrig annimmt, daß durch die Ausführung 
ein Verbrechen oder Vergehen begangen würde, so ist 
er nach den §§ 19 bis 21 nicht strafbar, wenn ihm 
der Irrtum nicht vorzuwerfen ist.

(3) Nimmt ein Untergebener irrig an, daß ein Be
fehl aus anderen Gründen nicht verbindlich ist, und 
befolgt er ihn deshalb nicht, so kann die in den 
§§ 19 bis 21 angedrohte Strafe nach den Vorschriften 
über die Bestrafung des Versuchs gemildert werden, 
wenn ihm der Irrtum nicht vorzuwerfen ist.

§23

Bedrohung eines Vorgesetzten

Wer im Dienst oder in Beziehung auf eine Dienst
handlung einen Vorgesetzten mit der Begehung eines 
Verbrechens oder Vergehens bedroht, wird mit Frei
heitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Strafarrest 
bestraft.

§24

Nötigung eines Vorgesetzten

(1) Wer es unternimmt, durch Gewalt oder Dro
hung einen Vorgesetzten zu nötigen, eine Diensthand
lung vorzunehmen oder zu unterlassen, wird mit 
Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren 
bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer die Tat gegen einen 
Soldaten begeht, der zur Unterstützung des Vorge
setzten zugezogen worden ist.

(3) Sind mildernde Umstände vorhanden, so ist 
die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder 
Strafarrest.

(4) In besonders schweren Fällen ist die Strafe 
Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren.

§258 

Handeln auf Befehl

(bei § 5 WStG)

(3) Die Verweigerung oder Nichtausführung eines 
Befehls, dessen Ausführung gegen die anerkannten 
Normen des Völkerrechts oder gegen Strafgesetze 
verstoßen würde, begründet keine strafrechtliche Ver
antwortlichkeit.

§267

Angriff, Widerstand und Nötigung gegen 
Vorgesetzte, Wachen, Streifen oder andere 

Militärpersonen 
(1) Wer einen Vorgesetzten, einen Angehörigen 

einer Wache oder Streife oder eine andere Militär
person . . . (bei § 25 WStG) durch Widerstand an der 
Erfüllung dienstlicher Pflichten hindert oder bei Aus
übung der Dienstpflichten nötigt, eine Handlung vor
zunehmen oder zu unterlassen, wird mit Freiheits
strafe bis zu fünf Jahren oder mit Verurteilung auf 
Bewährung oder mit Strafarrest bestraft.


